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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Kernenergie

Die von den Atomkraftwerkgegnern im Vorjahr lancierte eidgenössische Volksinitiative
«zur Wahrung der Volksrechte und der Sicherheit beim Bau und Betrieb von
Atomanlagen» wurde im Mai mit über 120'000 Unterschriften eingereicht. Dieser
Vorstoss soll nach seinen Initianten eine Demokratisierung der energiepolitischen
Entscheidungsprozesse gestatten; Befürworter des Atomkraftwerkbaus befürchten von
dem vorgeschlagenen Abstimmungsprozedere ein de facto-Verbot für die Errichtung
weiterer atomarer Anlagen. Auf kantonaler Ebene kam es in Neuenburg und in
Schaffhausen zur Einreichung von Volksinitiativen, welche eine Volksabstimmung vor
der Errichtung von Kernkraftwerken (NE) resp. ein generelles Verbot derartiger Anlagen
(SH) auf dem Kantonsgebiet fordern. Zwei ähnliche, im Vorjahr im Kanton St. Gallen
eingereichte Initiativen wurden vom Bundesgericht wegen Unvereinbarkeit mit dem
kantonalen Recht für ungültig erklärt. Gegen die 1974 zustandegekommene
Kernkraftwerksverbotinitiative im Kanton Baselstadt wurde kurz vor der
Volksabstimmung Rekurs mit aufschiebender Wirkung beim Bundesgericht eingereicht;
die von den Initianten durchgeführte inoffizielle Konsultativabstimmung brachte ein
überwältigendes Mehr für die Vorlage. Im Nationalrat reichte B. Meizoz (sp, VD) im Sinne
eines Beschlusses des SP-Parteitags von 1976 eine Einzelinitiative (Pa.Iv. 76.228) ein,
welche einen Baustop für Atomanlagen bis 1981 verlangt. 1

ANDERES
DATUM: 31.12.1976
HANS HIRTER

Die geplanten Teilrevisionen diverser Verordnungen im Kernenergiebereich sorgten in
der Vernehmlassung für viel Aufruhr. Geplant waren einerseits Änderungen in den
Kriterien zur Störfallanalyse und der dazugehörigen Ausserbetriebnahme und
andererseits neue Regelungen zur Abklinglagerung von radioaktiven Abfällen. Für viel
Zündstoff sorgte hierbei vor allem die erste Änderung – auch bekannt unter dem
Namen «Lex Beznau». 

Die Betreiberfirmen von Kernkraftwerken sind verpflichtet, deterministische
Störfallanalysen durchzuführen. Störfälle werden dabei in drei Kategorien unterteilt:
Schwerwiegende naturbedingte Fälle, die jedoch nur sehr selten eintreten, erhalten die
Ziffer drei. Mit der Ziffer zwei versehen werden schwerwiegende naturbedingte
Störfälle, die etwas häufiger vorkommen als jene in Kategorie drei. Leichtere und
häufige naturbedingte Störfälle bekommen die Ziffer eins. Zudem erhalten die
jeweiligen Störfälle maximale Dosisgrenzwerte – also Richtlinien, wie viel Radioaktivität
bei einem Störfall maximal austreten dürfte – zugeteilt. 
Unklar formuliert war bisher jedoch die Kategorisierung der in der Natur auftretenden
Ereignisse, die durchschnittlich einmal alle 10'000 Jahre stattfinden. Gemäss
Zeitungsberichten beziehe sich dies vor allem auf schwerere Erdbeben. Diese seltenen
Erdbeben bildeten in Art. 123 Abs. 2 der Strahlenschutzverordnung (StSV) den Übergang
zwischen der Kategorie zwei, für die ein strenger Dosisgrenzwert von 1 mSv (Millisievert)
pro Jahr gilt, und der Kategorie drei, für die ein viel höherer Grenzwert von 100 mSv pro
Jahr gilt. Unklar war deshalb, zu welcher Kategorie und zu welchem Grenzwert die oben
beschriebenen seltenen Erdbeben gehören. Dass hier eine rechtliche Unsicherheit
bestand, erkannte die KNS bereits im Jahr 2012 und beantragte Klärungsbedarf. Mit
einer Konkretisierung, dass für solche Ereignisse die einfacher einzuhaltende Kategorie
drei gelten sollte, wollte der Bundesrat die bisherige Praxis in den Verordnungen
verankern.
Anwohner rund um die Kernkraftwerke Beznau I und II sowie drei Umweltorganisationen
hatten aber schon im Jahr 2015 beim ENSI ein Gesuch eingereicht mit dem Ziel, solche
Ereignisse der Kategorie zwei und somit dem strengeren  Dosisgrenzwert 1 mSv pro Jahr
zuzuordnen. Bei einer solchen Zuordnung müssten beide Anlagen in Beznau bis zu einer
allfälligen Nachrüstung vom Netz genommen werden, da sie diesen Grenzwert nicht
einhalten könnten. Mittels einer Verfügung hatte das ENSI dieses Begehren jedoch
abgelehnt und den Entscheid damit begründet, dass dies weder der bisherigen Praxis
noch der ursprünglichen Regelungsabsicht des Bundesrates entspreche und womöglich
sämtliche AKWs der Schweiz unmittelbar bei der Zuteilung zur Kategorie zwei vom Netz
genommen werden müssten. Diese Verfügung war danach beim
Bundesverwaltungsgericht angefochten worden. Zu erwarten ist auch ein allfälliger

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.04.2018
MARCO ACKERMANN
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Weiterzug des noch ausstehenden Bundesverwaltungsgerichtsentscheids an das
Bundesgericht. 

In der Vernehmlassung, die bis Mitte April 2018 andauerte, meldeten sich sowohl
Regierungen diverser Schweizer Kantone und Städte, als auch diverse Organisationen,
Kommissionen, Parteien und Dachverbände aus der Schweiz und Deutschland, sowie
viele Einzelpersonen aus der Schweiz, Deutschland und Frankreich zu Wort. So liess
beispielsweise der Regierungsrat des Kantons Aargau – also dem Kanton, wo sich die
Anlagen Beznau I und II sowie Leibstadt befinden – verlauten, dass er die Präzisierungen
in den Verordnungen als sinnvoll erachte. Ähnlich klang es in den Stellungnahmen der
Kantone Basel-Land, Freiburg und Graubünden. In den Kantonen Luzern, Appenzell-
Ausserrhoden und Zürich erachtete man die Präzisierungen als sinnvoll, äusserte aber
Bedenken an der Herabsetzung der Schutzbestimmungen und betonte deshalb die
Wichtigkeit des Postulats Müller (fdp, LU, Po. 18.3175). Klar oder mehrheitlich klar gegen
die genannte Konkretisierung/Herabsetzung der Sicherheitsanforderungen von 1 mSv
auf 100 mSv äusserten sich die Regierungen der Kantone Appenzell-Innerrhoden, Basel-
Stadt, Genf, Jura, Neuenburg, Schaffhausen, Schwyz, Tessin, Uri, Waadt und Wallis –
sowie Bern und Solothurn, die Standortkantone der anderen beiden Atomkraftwerke.
Nebst den Kantonsregierungen liessen auch diverse Parteien von sich hören.
Aussergewöhnlich war hierbei der einstimmige Tenor unter diversen Parteien von links
bis rechts betreffend die zeitliche Komponente. Sowohl die SP, die Grünen und die GLP
als auch die FDP und die SVP störten sich am Zeitpunkt der Vernehmlassung. Die SP und
die GLP forderten eine Sistierung des Vorhabens bis zum Gerichtsentscheid aus St.
Gallen. Auch die Grünen kritisierten, dass der Bundesrat das gerichtliche Verfahren
nicht abwarte,  verlangten aber darüber hinaus einen generellen Verzicht auf die
Revision. Die FDP erklärte, die Beschwerde sei kein Grund, um die Vernehmlassung zu
verzögern, jedoch sei die Dringlichkeit dieser Verordnungsanpassung zu wenig
ersichtlich. Die SVP schrieb in einer kurzen Stellungnahme, dass wohl erst durch das
Gerichtsverfahren Anpassungen in Angriff genommen worden seien. Die KNS habe ja
schon im Jahr 2012 bemerkt, dass ein gewisser Klärungsbedarf bestehe. Eine Ausnahme
im Tenor bildete die BDP. In ihrer offiziellen Stellungnahme erwähnte sie die mögliche
Problematik betreffend den Rechtsstreit nicht. Sowohl die SP als auch die Grünen
äusserten sich generell ablehnend zu den Verordnungsänderungen, was sie auch
deutlich kundtaten. «Wir lehnen die vorgelegten Verordnungsänderungen mit
Nachdruck ab und kritisieren die vorgeschlagenen inhaltlichen Anpassungen sowie das
gewählte Vorgehen scharf», schrieb etwa die SP. Die Grünen gingen einen Schritt weiter
und beschuldigten den Bundesrat, mit dieser Lex Beznau die Grundlagen schaffen zu
wollen, um die alten Anlagen in Beznau weiter in Betrieb halten zu können. Die FDP und
die SVP zeigten sich mit den Änderungen grundsätzlich einverstanden. Gemäss FDP
würden die Anpassungen selber keine Abstriche bei der Sicherheit mit sich bringen
sondern nur die heutige Praxis auf Verordnungsebene präzisieren. Nicht offiziell zur
Vorlage äusserte sich die CVP, was Martin Bäumle (glp, ZH) in einer Anspielung im Tages-
Anzeiger als Unterstützung für ihre Energieministerin Doris Leuthard wertete. 
Eine weitere brisante kritische Stellungnahme kam schliesslich von André Herrmann,
dem ehemaligen Präsidenten der Eidgenössischen Kommission für Strahlenschutz
(KSR). Er warf dem Bundesrat vor, das Vorsorgeprinzip zu verletzen: Die Kommission
empfehle, solchen Ereignissen einen Grenzwert von 20 bis 50 mSv zuzuordnen und
nicht 100 mSv, wie dies der Bundesrat vorsah. 2

Alternativenergien

Six cantons du Nord-Ouest de la Suisse (BE, BL, FR, JU, NE, SO) ont lancé fin janvier
une campagne de promotion du chauffage par pompes à chaleur afin de favoriser
l'implantation de cette technologie qui – bien que d'un rendement supérieur à celui
des énergies fossiles – peine à se développer en raison du bas prix du mazout (Signalons
que le programme Energie 2000 a pour objectif de porter à 100'000 le nombre des
pompes à chaleur d'ici la fin du siècle. Seules quelque 43'000 unités ont été jusqu'ici
installées). 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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Le Tribunal administratif neuchâtelois a donné raison aux opposants aux sept éoliennes
prévues au Crêt-Meuron (Tête de Ran) en jugeant l’impact sur le paysage trop
important par rapport à l’intérêt énergétique. Il a estimé que l’offre en Suisse était
suffisante et qu’il n’était dès lors pas de nécessaire de développer ces nouvelles
installations de production. Le Canton de Neuchâtel, l’Office fédéral de l’énergie et le
promoteur du projet ont chacun saisi le Tribunal fédéral contre cette décision. Pour
eux, l’énergie produite à Tête de Ran, évaluée à 14,3 GWh par an (soit les besoins de
4'000 à 5'000 ménages) est loin d’être « négligeable ». De plus, la Constitution fédérale
et la Constitution du Canton de Neuchâtel plaident en faveur des énergies
renouvelables. Le Tribunal fédéral a jugé le recours de l’OFEN irrecevable. Ce dernier
aurait eu ce droit si la décision du Tribunal administratif neuchâtelois avait été rendue
en application de la loi sur l’énergie. 4

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 06.07.2005
PHILIPPE BERCLAZ

Das Bundesgericht hob den Entscheid des Verwaltungsgerichts Neuenburg gegen den
Bau des Windparks Crêt-Meuron auf. Die Neuenburger Justiz hatte 2005 den Gegnern
des Projekts Recht gegeben und den Bau von Windturbinen in einer Schutzzone des
Juras untersagt. Das Bundesgericht machte in seinem Urteil geltend, Windkraftanlagen
könnten nicht aus Gründen des Landschaftsschutzes von vornherein verboten werden.
Damit hat es nicht nur das Projekt rehabilitiert, sondern gleichzeitig deutlich gemacht,
dass die Förderung von Windenergie im öffentlichen Interesse liegt. 5

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 23.09.2006
ANDREA MOSIMANN

Nachdem das Stimmvolk gut einen Monat zuvor das neue Energiegesetz gutgeheissen
hatte, veröffentlichte der Bundesrat im Juni 2017 das Konzept Windenergie. Dieser
Sachplan und die darin enthaltenen Konzepte sollen den Kantonen als Basis bei der
Planung und Realisierung von Windkraftanlagen dienen. Das Dossier enthält Angaben zu
besonders geeigneten Gebieten mit viel Windenergiepotential – das Bundesamt für
Raumentwicklung (ARE) nannte vorwiegend Regionen in den Kantonen Bern, Waadt,
Freiburg, Graubünden, Neuenburg, St. Gallen und Wallis – und erklärt die
bundesgesetzlich einzuhaltende Abwägung zwischen Nutzungsinteressen und Natur-
sowie Landschaftsschutz. Der Bundesrat arbeitete mit dem in der Botschaft zum ersten
Massnahmenpaket zur Energiestrategie 2050 festgelegten Ziel, die
Windstromproduktion in der Schweiz bis ins Jahr 2050 (gegenüber den Zahlen aus
2015) um den Faktor 30 zu erhöhen. Die konkrete Umsetzung der Anlagen liegt aber
weiterhin in der Kompetenz der Kantone. 6

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 28.06.2017
MARCO ACKERMANN

Gemäss der Energiestrategie 2050 ist geplant, dass bis ins Jahr 2050 rund sieben bis
zehn Prozent des Schweizer Strombedarfs mit Windkraftenergie gedeckt werden.
Aktuell liege dieser Wert Zeitungsberichten zu Folge noch unter einem Prozent. Das
grösste Windenergiepotential sei gemäss der NZZ in den Kantonen Bern und Waadt zu
verorten. Um die Windenergie zu fördern, eröffnete das BFE im Sommer 2018 den
«guichet unique». Dieser soll zu einer Koordinations- und Anlaufstelle für
Projektentwickler und Behörden werden, die Anliegen und Fragen rund um das Thema
Windenergie einbringen möchten.
Im ersten Halbjahr 2018 berichteten vorwiegend Medien aus den Kantonen Waadt,
Neuenburg, Jura, Schaffhausen, St. Gallen, Appenzell-Ausserrhoden, Glarus und Basel-
Landschaft rund um das Thema Windkraft. Wohl am intensivsten mit dem Thema
Windenergie beschäftigten sich mehrere Akteure im Kanton Waadt, wo mehrere
Projekte im Waadtländer Jura diskutiert wurden. Auf grosses mediales Interesse stiess
dabei vor allem die Gemeindeversammlung im kleinen Ort La Praz (VD), die nach einem
gescheiterten ersten Anlauf erneut über den geplanten Windpark «Mollendruz»
abstimmte und diesen beim zweiten Anlauf guthiess. 
Auf viel Gegenwind stiessen beispielsweise auch Projekte in den Kantonen Appenzell-
Innerrhoden (Windpark Oberegg), Schaffhausen (Windpark Chroobach) oder auch
Glarus (Projekt Linthwind). Gegnerinnen und Gegner von Windkraftanlagen
argumentierten bei diversen Projekten hauptsächlich damit, dass Windräder das
Landschaftsbild stören, Rotoren Fledermäuse oder andere Vögel töten und die
Rotorengeräusche Anwohner verärgern könnten. Zuletzt wurde in einigen Kantonen
auch darüber debattiert, wie gross der Abstand von Windanlagen zu Wohngebieten sein
müsse. 7

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.06.2018
MARCO ACKERMANN
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Erdöl und Erdgas

Shell a vendu la raffinerie de Cressier (NE) au néerlandais Petroplus pour un montant
de CHF 320 millions. Cette vente fait partie d’un plan de restructuration du groupe
Shell et suit un mouvement de concentration des raffineries sur le plan européen. La
vente sera effective au 1er mai de l’an 2000. Le Conseil d’Etat neuchâtelois s’est
déclaré satisfait de la reprise des activités de raffinerie par une entreprise d’envergure
internationale. 8

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.12.1999
LAURE DUPRAZ

Dans le cadre de l'ordonnance sur une réserve d'énergie, le Conseil fédéral a signé un
accord pour une centrale de réserve à gaz à Cornaux dans le canton de Neuchâtel. Il
s'agit de la seconde centrale de réserve après celle de Birr dans le canton d'Argovie. 9

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.12.2022
GUILLAUME ZUMOFEN
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